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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) FÜR 
TELEKOMMUNIKATION DER EWN ENTSORGUNGSWERK FÜR 

NUKLEARANLAGEN GMBH 
 
 
1. Zielstellung 
 
Diese AGB beinhalten die Bedingungen für die Bereitstellung und Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen und bil-
den die Grundlage für die Berechnung von Kommunikationsleistungen gegenüber ansässigen Unternehmen bzw. Institutio-
nen (nachfolgend „Nutzer“ genannt) an den EWN-Standorten Lubmin/Rubenow (KGR) und Rheinsberg (KKR). 
 
2. Grundsätze 

 
 Grundsätzlich erfolgt die Kommunikationsversorgung für alle Mietobjekte durch die EWN. Das Kabelnetz ist Eigentum 

der EWN.  
 

 Endgeräte können je nach Art des Anschlusses von der EWN entgeltlich genutzt oder eigenständig vom Nutzer be-
schafft werden. Beabsichtigt der Nutzer, eigene Endgeräte (Telefax, Telefon, Modem, Anrufbeantworter usw.) an den 
überlassenen Anschlüssen zu installieren, ist vor der ersten Nutzung eine Zustimmung der EWN zur einsetzbaren 
Technik notwendig, um Schäden von den Fernmeldeeinrichtungen abzuwenden. 
 

 Allen Nutzern der Telekommunikationseinrichtungen der EWN wird eingeräumt:  
▪ gebührenfreies Telefonieren am Standort 
▪ zentrale Störungsannahme und Entstörungsdienst 
▪ Beratung für nutzerangepasste Systemlösungen 

 
 Alle Änderungen an den bestehenden Kommunikationsanlagen, Leitungsnetzen und Anschlüssen in den angemieteten 

Gewerberäumen sind bei der EWN zu beantragen und genehmigen zu lassen. Eigenmächtige Modifikationen durch 
den Nutzer bzw. von ihm beauftragte Unternehmen sind untersagt – Änderungen sind nur durch fachkundiges Perso-
nal der EWN auszuführen. 
 

 Eine Grundstückseigentümererklärung zur Realisierung von Telekommunikationsanschlüssen durch Netzanbieter bzw. 
Telefongesellschaften im Auftrag eines Mieters wird nicht erteilt. 
 

 Die Leistungsgrenze und Schnittstelle für Kommunikationsanbindungen auf Fremdgrundstücken zwischen dem EWN-
eigenen Kabelnetz und fremden Eigentümer-Kabelnetzen bildet die erste Übergabestelle als Fernmeldeverteiler bzw. 
Teilnehmeranschluss (TAE). Diese Übergabestelle bleibt Eigentum der EWN.  

 
3. Telefongesellschaften, Netzbetreiber   
 

 Die Telefongesellschaft für den Anschluss an das öffentliche Kommunikationsnetz wird durch die EWN als Betreiber 
der Telekommunikations-Systeme vorgegeben. 
 

 Die Telekommunikationsversorgung der Standorte erfolgt über die EWN. 
 
4. Entgelte 

 
 Die Verbindungsentgelte gemäß Anlage 1 für den Standort KGR werden auf Grundlage des Tarifs e.Phone corporate 

professional AllNet der e.discom Telekommunikation GmbH berechnet. 
 

 Die Verbindungsentgelte gemäß Anlage 1 für den Standort KKR werden auf Grundlage des Tarifs e.Phone corporate 
professional berechnet. 
 

 Die Gesprächseinheiten für kostenpflichtige Gespräche werden von der Telekommunikationsanlage automatisch er-
fasst und können dem Nutzer ausgewiesen werden. 
 

 Die Entgelte für Telefonie, drahtgebundene Übertragungswege sowie Sonderentstörung sind den Anlagen 2 bis 4 zu 
entnehmen. 
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5. Reparatur, Instandhaltung und Störungsbeseitigung 
 

 Die/der jeweils zur Verfügung gestellte Anrufeinheit bzw. drahtgebundene Übertragungsweg wird durch die EWN 
gewartet und instandgehalten. 
 

 Alle Störungen während der Regelarbeitszeit (Montag bis Donnerstag 6:30 bis 15:30 Uhr, Freitag 6:30 bis 12:00 Uhr) 
sind der Störungsstelle der EWN unter der Rufnummer -117 zu melden. Außerhalb der Regelarbeitszeit ist der EWN-
Dispatcher (KGR Rufnummer -8585) bzw. der Schichtleiter (KKR Rufnummer -333) über Störungen zu informieren. 
 

 Gestörte Anschlüsse und Endgeräte der EWN werden kurzfristig, Kabelstörungen innerhalb von drei Werktagen nach 
Eingang der Störungsmeldung in der Regelarbeitszeit der EWN bearbeitet. Eine Sonderentstörung mit einer Reak-
tionszeit bis 12 Stunden nach Meldungseingang ist gesondert zu beauftragen und wird gemäß Anlage 2 berechnet. 
 

 Zur Wartung und Entstörung von nutzereigener Telekommunikationstechnik ist die EWN nicht verpflichtet. 
 

 Werden Störungen nach der Schnittstelle gemäß Punkt 2.6 im Kabelnetz auf Fremdgrundstücken und/oder in Fremd-
anlagen festgestellt, sind diese durch den Eigentümer zu beseitigen. Der notwendige Aufwand zur Ermittlung der Stö-
rungen wird dem Kunden in Rechnung gestellt. 
 

 Alle Störungen im öffentlichen Telefonnetz liegen in der Verantwortung des Netzanbieters bzw. der Telefongesell-
schaft und werden durch die EWN gemeldet. 
 

 Ein Auftrag zur Störungsbeseitigung außerhalb der Regelarbeitszeit ist, falls nicht anders vereinbart, entgeltpflichtig. 
Dabei sind die vom Hersteller des Endgerätes gewährten Garantie- und Haftungsbedingungen zu beachten. 
 

 Der Nutzer ist verpflichtet, die überlassenen Endgeräte ordnungsgemäß zu nutzen. Die Reparaturen und Instandhal-
tungen sind in den Nutzungsentgelten (Anlagen 2 und 3) enthalten. Ausnahmen bilden Schäden, die durch Verlust, 
Beschädigung oder Diebstahl entstehen. Diese werden dem Nutzer in Rechnung gestellt. 
 

 Bei unberechtigten Eingriffen des Nutzers in Fernmeldeeinrichtungen (Kabel, Verteiler, Anschlüsse, Fernsprechappa-
rate) ist die EWN berechtigt, den ursprünglichen Zustand zu Lasten des Nutzers wiederherzustellen. 

   
6. Gewährleistung; Haftung 

 
 Hinsichtlich der Gewährleistung/Haftung gelten die gesetzlichen Bestimmungen entsprechend den nachfolgenden 

Modifikationen. 
 

 Die Garantiehaftung für anfängliche Mängel ist ausgeschlossen. 
 

 Die Haftung der EWN sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen gegenüber dem Nutzer für schuldhaft verur-
sachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurde; dies gilt nicht bei 
 

a. Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
 

b. der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 
 

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Umständen als Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die EWN bei Abschluss des Vertrages als 
mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte 
oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher 
Erfüllungsgehilfen (nichtleitende Angestellte) außerhalb des Bereiches der wesentlichen Vertragspflichten sowie der 
Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden. 

  
7. Sonstige Vereinbarungen 

 
 Ändert sich die Rechtsform des Unternehmens des Nutzers, treten Änderungen im Handelsregister, bei der Gewerbe-

anmeldung oder in anderen für das Nutzungsverhältnis wichtige Zusammenhänge ein, so hat der Nutzer dies der EWN 
unverzüglich anzuzeigen. 
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 Bei der Veräußerung des Betriebes des Nutzers oder eines Teiles davon bedarf es für den Übergang des Vertrages auf 
den Rechtsnachfolger des Nutzers einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung mit der EWN. Ein Anspruch auf Über-
gang des Vertrages besteht nicht. 
 

 EWN ist berechtigt, den Inhalt dieser AGB mit Zustimmung des Nutzers zu ändern, sofern die Änderung unter Berück-
sichtigung der Interessen der EWN für den Nutzer zumutbar ist. Die Zustimmung zur Änderung der AGB gilt als erteilt, 
sofern der Nutzer der Änderung nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht. Die 
EWN verpflichtet sich, den Nutzer mit der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs hin-
zuweisen. 
 

 Von diesen AGB insgesamt oder teilweise abweichende Bedingungen des Nutzers erkennt die EWN nicht an, es sei 
denn, diesen wurde ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese AGB gelten auch dann ausschließlich, wenn die EWN in 
Kenntnis entgegenstehender Bedingungen des Nutzers Leistungen vorbehaltlos erbringt. 
 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Bedingungen bzw. des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
unwirksame oder nicht durchführbare Bestimmung ist durch eine rechtsgültige oder durchführbare Bestimmung zu 
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der zu ersetzenden Bestimmung am nächsten kommt. Entspre-
chendes gilt, falls sich eine ergänzungsbedürftige Regelungslücke ergeben sollte, die nach dem erkennbaren Willen 
der Parteien geregelt werden sollte. 

 
 Auf sämtliche Verträge findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung, unter Ausschluss des deutschen internatio-

nalen Privatrechts. 
 

 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag entstehenden Rechtsstreitigkei-
ten ist das jeweils örtlich und sachlich zuständige Gericht für 17509 Rubenow. 

 
 
Anlagen 
Anlage 1 Preisliste Verbindungsentgelte 
Anlage 2 Preisliste Telefonie 
Anlage 3 Preisliste drahtgebundene Übertragungswege 
Anlage 4 Preisliste Sonderentstörung
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Preislisten Verbindungsentgelte 
 
1. International 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Preise für internationale Verbindungen gelten für Standard-Ziele in Fest- oder Mobilfunknetzen ohne Sonderrufnummern. EWN behält 
sich das Recht vor, Verbindungen zu Zielen, die nicht in dieser Preisliste aufgeführt sind zu blockieren oder zum Preis des jeweiligen Anbie-
ters zuzüglich einem Aufschlag von 15 Prozent weiterzuberechnen. Die Berechnung des Verbindungspreises erfolgt separat für jede Verbin-
dung auf der Basis der Verbindungszeit, Tarifzone und Tarifzeit der jeweiligen Verbindung. Für die Ermittlung der Verbindungszeit werden 
der Beginn (Annahme des Anrufs beim Zielanschluss) und das Ende (Trennung) einer Verbindung sekundengenau erfasst. Für Verbindungen 
unter einer Sekunde Verbindungszeit wird als Verbindungszeit eine Sekunde zu Grunde gelegt. Der Gesamtverbindungspreis ergibt sich aus 
der Summe der Verbindungspreise der einzelnen Verbindungen im Abrechnungszeitraum. Änderungen vorbehalten.  
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2. Sonderrufnummern 
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Verbindungen zur Rufnummerngasse 01212 sind nicht möglich. EWN behält sich das Recht vor, Verbindungen zu Sonderruf-
nummern, die nicht in dieser Preisliste aufgeführt sind, zu blockieren oder zum Preis des jeweiligen Anbieters zuzüglich ei-
nem Aufschlag von 15 % weiterzuberechnen. 
 
Zeit 
HZ (Hauptzeit): Mo – Fr 8:00 bis 18:00 Uhr 
NZ (Nebenzeit): übrige Zeit sowie Sa/So und an bundesweiten Feiertagen 
HZNZ:  7 Tage/24 h 
HZ+:  Mo – Fr 9:00 bis 18:00 Uhr 
NZ+:  übrige Zeit + Sa/So + bundesweite Feiertage 
 
Takt 
1/1:  Tarife verstehen sich pro Minute bei sekundengenauer Abrechnung 
„je xx Sek.“: Verbindungspreis wird je angefangener Taktdauer berechnet 
„je Verb.“: Preis wird pro Verbindung berechnet 
 
Die Berechnung des Verbindungspreises erfolgt separat für jede Verbindung auf der Basis der Verbindungszeit, Tarifzone 
und Tarifzeit der jeweiligen Verbindung. Für die Ermittlung der Verbindungszeit werden der Beginn (Annahme des Anrufs 
bei Zielanschluss) und das Ende (Trennung) einer Verbindung sekundengenau erfasst. Für Verbindungen unter einer Se-
kunde Verbindungszeit wird als Verbindungszeit eine Sekunde zu Grunde gelegt. Der Gesamtverbindungspreis ergibt sich 
aus der Summe der Verbindungspreise der einzelnen Verbindungen im Abrechnungszeitraum. 
 
 
3. Mobilfunknetz (nur KKR) 

 

zzgl. MwSt 



EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH   AGB – Telekommunikation 
Stand: 1. Juli 2024  Anlage 2 

EWN  |  Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Seite 1 von 1 

Preisliste Telefonie 
 
Alle folgenden Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer, derzeit 19 %. 
 
1. Einrichtungsentgelte 
  
Bereitstellung/Änderung Kommunikationsanschluss einmalig pro Anschluss 88,00 EUR 
 
Das Abschalten nicht mehr benötigter Kommunikationsanschlüsse erfolgt unentgeltlich. 
     
2. Nutzungsentgelte pro Anschluss 
 

 Analoger Anschluss 
 

a. Analoger Anschluss und eine Rufnummer KGR  pro Monat  22,00 EUR 
 

b. Analoger Anschluss und eine Rufnummer KKR  pro Monat 13,20 EUR 
  

 Digitaler Anschluss 
 

a. Digitaler Anschluss und eine Rufnummer/Schnittstelle KGR (nur Telefonanschluss) 
      pro Monat  22,00 EUR 
 

b. Digitaler Anschluss und eine Rufnummer/Schnittstelle KKR (nur Telefonanschluss)   
      pro Monat               13,20 EUR 
 

 Voice-over-IP-Anschluss eines Netzanbieters bzw. einer Telefongesellschaft in Mietobjekten 
Die Bereitstellung eines Voice-over-IP-Anschlusses eines Netzanbieters bzw. einer Telefongesellschaft in Mietobjekte 
erfolgt auf Antrag über die EWN. 
Die Weiterverrechnung der Anschluss- und Nutzungsentgelte des Netzanbieters bzw. der Telefongesellschaft erfolgt 
gemäß Rechnung zuzüglich der Bereitstellungskosten für den genutzten Übertragungsweg (siehe Anlage 3). 

 
3. Nutzungsentgelte pro Endgerät (Telefonapparat) 
 
Die Bereitstellung von Kommunikationsendgeräten durch die EWN ist nur im begrenzten Umfang möglich und bei der 
Beauftragung abzustimmen. 

 
 Analoges Endgerät KGR/KKR    pro Monat       2,20 EUR 

 
 Digitales Endgerät 

 
a. Digitales Endgerät KGR/KKR    pro Monat      4,40 EUR 

 
b. Digitales Keymodul KGR (Beistellgerät)   pro Monat      3,30 EUR
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Preisliste drahtgebundene Übertragungswege 
 
Alle folgenden Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer, derzeit 19 %. 
 
1. Einrichtungsentgelte 

 
 Drahtgebundene Übertragungswege  einmalig pro Übertragungsweg   66,00 EUR 

gemäß Punkte 2.1 bis 2.3 
 

 VLAN (Punkt 2.4)     einmalig pro VLAN  138,60 EUR  
 

2. Nutzungsentgelte pro Übertragungsweg  
 
Bereitstellung von drahtgebundenen Übertragungswegen im Fernmeldekabelnetz der EWN zur Sprach- bzw. Datenüber-
tragung. 
 

 2-Draht-Leitung     pro Stück und Monat 13,20 EUR 
 

 4-Draht-Leitung     pro Stück und Monat  22,55 EUR 
 

 LWL-Doppelfaser     pro Stück und Monat 88,00 EUR 
 

 VLAN      pro Monat  14,30 EUR 
 

 LWL-Einzelfaser     pro Monat  44,00 EUR 
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Preisliste Sonderentstörung 
 
Alle folgenden Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer, derzeit 19 %. 

 
1. Sonderentstörung  
 
Für Übertragungswege, Telefonanschlüsse und Endgeräte der EWN kann eine Sonderentstörung beauftragt werden. Die 
Kosten sind je Anschluss und gewählter Reaktionszeit zu entrichten. 
 

 Sonderentstörung (Reaktionszeit 12 Stunden) je Anschluss 66,00 EUR 
 

 Sonderentstörung (Reaktionszeit < 12 Stunden) 
ist gesondert zu beauftragen. Die Abrechnung gegenüber dem Nutzer erfolgt nach Aufwand. 

 


